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§ 184 ASVG Abfindung von Renten.
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Versehrtenrenten von nicht mehr als 25 v. H. der Vollrente (§ 205 Abs. 2 Z. 1) können mit Zustimmung des

Versehrten durch Gewährung eines dem Werte der Rente entsprechenden Kapitals abgefunden werden.

2. (2)Auf Antrag des Anspruchsberechtigten kann der Träger der Unfallversicherung auch eine Versehrtenrente von

mehr als 25 v. H. der Vollrente ganz oder teilweise mit dem dem Werte der Rente oder des Rententeiles

entsprechenden Kapital abfinden, wenn die zweckmäßige Verwendung des Abfindungsbetrages gesichert ist. Vor

der Entscheidung über den Antrag ist der zuständige Träger der Sozialhilfe anzuhören.

3. (3)Der Anspruch auf Rente besteht trotz der Abfindung, solange die Folgen des Arbeitsunfalles oder der

Berufskrankheit nachträglich eine wesentliche Verschlimmerung (§ 183 Abs. 1 zweiter Satz) erfahren. Die

neuzubemessende Rente wird um den Betrag gekürzt, der dem Grad der der abgefundenen Rente

zugrundegelegten Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht.

4. (4)Durch die Abfindung werden Ansprüche auf Heilbehandlung und Berufsfürsorge, Ansprüche auf Versorgung

mit Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln sowie die Kinderzuschüsse und die

Ansprüche der Hinterbliebenen nicht berührt.

5. (5)Das Abfindungskapital ist nach versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnen. Das Nähere wird

durch Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung geregelt. Die Verordnung bedarf der

Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates.
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